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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1988

Norm

FleischUG §1

FleischUG §4

FleischUG §28

FleischUG §29

StGB §302

Rechtssatz

Amtsmißbrauch eines Tierarzts als bestelltes Fleischuntersuchungsorgan, welcher die (in einem Durchführungs - Erlaß)

vorgeschriebenen Untersuchungsschnitte bewußt unterläßt und dennoch das für den menschlichen Genuß bestimmte

Fleisch von solcherart nur unvollständig untersuchten Schlachttieren für genußtauglich erklärt.

Entscheidungstexte

14 Os 122/88

Entscheidungstext OGH 28.09.1988 14 Os 122/88

Veröff: EvBl 1989/23 S 44 = SSt 59/69

12 Os 170/88

Entscheidungstext OGH 02.03.1989 12 Os 170/88

Vgl; Beisatz: Die bloße Verletzung von fleischuntersuchsrechtlichen Bestimmungen ohne weitergehenden, auf die

Schädigung konkreter Rechte abzielenden Vorsatz ist nach § 50 FleischUG nur als Verwaltungsübertretung

strafbar. (T1)
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